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RS OGH 1972/2/15 5Ob29/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1972

Norm

ABGB §843 A

Rechtssatz

Bestehen Teilungsbeschränkungen, die zwar die Teilbarkeit der gemeinsamen Sache nicht aufheben, aber die

Zulässigkeit der Teilung vom Vorhandensein gewisser Voraussetzungen und der Genehmigung durch die Behörde

abhängig machen, dann kann die Naturalteilung unmöglich oder untunlich sein.
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